
AGBGB: Art. 38 Anmeldung der Rechte

Art. 38  Anmeldung der Rechte 
 
(1) 1Meldet der Inhaber der Urkunde seine Rechte unter Vorlegung der Urkunde an, so hat die Sparkasse 
den Antragsteller hiervon zu benachrichtigen und ihm die Einsicht der Urkunde innerhalb einer zu 
bestimmenden Frist zu gestatten. 2Auf Antrag des Inhabers der Urkunde ist zu deren Vorlegung ein Termin 
zu bestimmen.

(2) Die Sperre des Guthabens darf erst aufgehoben werden, nachdem dem Antragsteller die Einsicht nach 
Maßgabe des Absatzes 1 gestattet worden ist.


